
4.  Richtfunkstrecken

Durch das Plangebiet f–hren 2 Richtfunkverbindungen hindurch:

- Die Fresnelzone der Richtfunkverbindungen 305558430_305558431 befindet sich in 
  einem vertikalen Korridor zwischen 15,00 m und 45,00 m –ber Grund.

Alle geplanten Konstruktionen und notwendige Baukröne d–rfen nicht in die 
Richt-funktrasse ragen. Es muss daher ein horizontaler Schutzkorridor zur Mittellinie 
der Richtfunkstrahlen von mindestens + / - 30,00 m und ein vertikaler Schutzabstand 
zur Mittellinie von mindestens + / - 15,00 m eingehalten werden.

5. Artenschutz

Bei zuk–nftigen Bauvorhaben sind folgende Maänahmen zur Vermeidung 
artenschutzrechtlicher Konflikte erforderlich:

Die Baufeldfreimachung ist nur auäerhalb der Brutzeit potenziell vorkommender 
Brutvogelarten vorzusehen. Dies umfasst den Zeitraum zwischen dem 01.10 und 28.02 
jeden Jahres.

Kurz vor einem Abriss von Geböuden muss eine Begehung dieser stattfinden, um ein 
Vorkommen in oder an Geböuden lebender Fledermaus- und Vogelarten ausschlieäen 
zu künnen. Wenn hierbei Tiere gefunden werden, ist eine Abstimmung mit der Unteren 
Naturschutzbehürde erforderlich und die Baumaänahmen sind einzustellen.

6. Schallschutz nach VDI 2719

Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens sowie in Verfahren, nach denen Vor- 
haben von der Genehmigung freigestellt sind, ist als Bestandteil der Bauvorlagen vom 
Sachverstöndigen eine Bescheinigung –ber die Einhaltung der Mittelungspegel nach 
der Tabelle der VDI-Richtlinie 2719 (siehe textliche Festsetzung Nr. 7) zu erbringen.

Die vorstehende Tabelle ist nur insoweit anwendbar, als die dort genannten Raumarten 
nach den Festsetzungen –ber die Art der baulichen Nutzung zulössig sind.

Die Innenraumpegel sind vorrangig durch die Anordnung der Baukürper und / oder 
geeignete Grundrissgestaltung einzuhalten. Ist dieses nicht müglich, muss ein 
ausreichender Schallschutz durch bauliche Maänahmen an Auäent–ren, Fenstern, 
Auäenwönden und Döchern der Geböude geschaffen werden.

Wohn- / Schlafröume in Einzimmerwohnungen und Kinderzimmer sind wie Schlafröume 
zu beurteilen.

Der maägebliche Innenschallpegel von Schlafröumen muss bei teilgeüffneten Fenstern 
eingehalten werden. Andernfalls sind geeignete schallgedömpfte L–ftungssysteme 
einzubauen.

II. KENNZEICHNUNGEN

1.  Bergbau

Unter dem Plangebiet kann heute noch einwirkungsrelevanter Bergbau nicht 
ausgeschlossen werden. Vor der Durchf–hrung von Baumaänahmen ist die 
Standsicherheit der Tagesoberflöche durch einen geeigneten Sachverstöndigen f–r 
Bergschadenskunde / Markscheidewesen nachzuweisen. Im Fall von 
genehmigungspflichtigen Baumaänahmen ist die Standsicherheit der Tagesoberflöche 
der Genehmigungsbehürde nachzuweisen.

2.  Ausgasungen

Das Plangebiet liegt in einem durch Bergbau beeinflussten Gebiet. Aufgrund 
müglicherweise auftretender Gaszustrümungen künnen bei Neubauvorhaben und bei 
Tiefbaumaänahmen Vorsorgemaänahmen erforderlich werden, die durch einen 
Sachverstöndigen zu konzipieren sind. Da es zur bautechnischen Beherrschung von 
Methanaustritten bislang keine technischen Normen oder einheitliche 
Ausf–hrungsrichtlinien gibt, bieten das f–r die Ausf–hrung von Gasflöchendrainagen 
entwickelte !Handbuch Methangas„ der Stadt Dortmund und das !Handbuch zur 
bautechnischen Beherrschung von Methanaustritten mittels Geotextilien„ der TH Georg 
Agricola in Bochum technische Lüsungen an.

III. NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME

1. Hochspannungsfreileitung

Die als oberirdische Hauptversorgungsleitung festgesetzte Flöche dient einer 
Hochspannungsfreileitung der Westnetz GmbH sowie deren Schutzstreifen. Innerhalb 
dieser Flöche ist eine maximale Bauhühe von 150,90 m –ber NHN sowie 
Anpflanzungen mit einer Wuchshühe bis maximal 5,00 m zulössig.

IV. HINWEISE

1.  Bodenbelastungen

Werden im Rahmen von Erdarbeiten Bodenauffölligkeiten, z.B. hinsichtlich Geruch, 
Farbe, Konsistenz, Zusammensetzung angetroffen, so ist unverz–glich das Umwelt- 
und Gr–nflöchenamt “ Untere Bodenschutzbehürde “ –ber die Telefonnummer 0234 / 
910 “ 1112 zu informieren, damit ggf. weiterf–hrende Maänahmen hinsichtlich 
umwelttechnischer Belange abgestimmt und ausgef–hrt werden künnen.

Beim Einbau von extern angelieferten Bodenmassen, z.B. f–r Rahmengr–n, Görten etc., 
sind die Vorsorgewerte der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung einzuhalten. 
Dies ist durch entsprechende chemische Analytik (vgl. LAGA Boden Parameterumfang 
ZO) nachzuweisen.

Die im Rahmen von Baumaänahmen anfallenden Auff–llungsmaterialien sind vom 
gewachsenen Boden zu trennen. Es gilt zu beachten, dass eine saubere Trennung der 
Materialien erfolgt, damit eine Vermischung und Verschlechterung der Materialien 
auszuschlieäen ist.

2.  Kampfmittel

Die vorhandenen Luftbilder lassen ein Bombenabwurfgebiet und eine vermutliche 
Blindgöngereinschlagstelle erkennen.

Vor Baubeginn muss der Verdachtspunkt –berpr–ft werden.

Alle Arbeiten des Baugrundeingriffs sind zudem grundsötzlich ohne Gewaltanwendung 
und ersch–tterungsarm durchzuf–hren.

Es künnen Schlitz- und Rammkernsondierungen bis zum Durchmesser von 80 mm 
sowie Rammsondierungen nach DIN 4094 (oder neuere Ausgabe) und Bohrungen bis 
zu einem Durchmesser von 120 mm drehend mit Schnecke (nicht schlagend) 
durchgef–hrt werden (Anwendung Anlage 1 der Technischen Verwaltungsvorschrift f–r 
die Kampfmittelbeseitigung - http://www.im.nrw.de/sch/725.htm).

Dar–ber hinaus künnen in Bezug auf die zuvor genannte Technische Verwaltungs- 
vorschrift grundsötzlich nur Sp–lverfahren mit Sp–llanze sinngemöä verwendet werden. 
Sofern andere Verfahren zur gesteuerten Horizontalbohrung eingesetzt werden sollen, 
ist das Ordnungsamt im Vorfeld zu beteiligen und es sind weitergehende Kampfmittel- 
–berpr–fungen erforderlich.

Bei grüäerem Durchmesser wird um rechtzeitige Information “ ca. drei Wochen vor 
Beginn “, da ein Ortstermin mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst und dem Bauherrn 
bzw. dessen Vertreter abgestimmt werden muss.

Es ist zudem erforderlich, die zu bebauenden Flöchen und Baugruben auf darunter 
befindliche Kampfmittel abzusuchen.

Spötestens sechs Wochen vor Beginn der Arbeiten ist dem Ordnungsamt (Marienplatz 
2, 44787 Bochum, Zimmer 122, Tel. 910 14 08 / 910 17 83, E-Mail: 
ordnungsamt@bochum.de) ein Lageplan im Maästab 1:250 oder 1:500 einzureichen 
(gerne auch per Mail) und das Bauvorhaben zur Sondierung zu melden. In dem 
Lageplan ist die abzusuchende Flöche zu markieren. Die Zufahrt zur Baugrube muss 
dem Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) zur ßberpr–fung, ggf. auch mit schwerem 
Geröt, ermüglicht werden.

Grundsötzlich gilt: Weist bei Durchf–hrung der Bauvorhaben der Erdaushub auf 
auäergewühnliche Verförbung hin oder werden verdöchtige Gegenstönde beobachtet, 
sind die Arbeiten sofort einzustellen und der Kampfmittelbeseitigungsdienst zu 
verstöndigen.

In der Luftbildauswertung ist ürtlich im nürdlichen Randbereich ein ehemaliger 
Bombentrichter verzeichnet.

3.  Leitungen

Von den einzelnen ggf. auch nicht genehmigungspflichtigen Bauvorhaben im 
Schutz-streifen der Leitung bzw. in unmittelbarer Nöhe dazu sind der Westnetz GmbH 
Bauunterlagen (Lageplöne und Schnittzeichnungen mit Hühenangaben –ber NN) zur 
Pr–fung und abschlieäenden Stellungnahme bzw. Abschluss einer Vereinbarung mit 
dem Grundst–ckseigent–mer / Bauherrn zuzusenden. Alle geplanten Maänahmen 
bed–rfen der Zustimmung der Westnetz GmbH
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Art der baulichen Nutzung

(§ 5 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 1 des Baugesetzbuches - BauGB -,
§§ 1 bis 11 der Baunutzungsverordnung - BauNVO -)

Gewerbegebiete

(§ 8 BauNVO)

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flöchen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB)

Grenze des röumlichen Geltungsbereiches

(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Baugebieten,
oder Abgrenzung des Maäes der Nutzung innerhalb eines Baugebietes

(§ 1 Abs. 4, § 16 Abs. 5 BauNVO)

LEGENDE

Festsetzungen nach § 9 BauGB

Sonstige Planzeichen

Kennzeichnungen

Maä der baulichen Nutzung

(§ 5 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

Grundflöchenzahl

Abweichende Bauweise

Planungen, Nutzungsregelungen, Maänahmen und Flöchen f–r
Maänahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Natur und Landschaft
(§ 5 Abs. 2 Nr. 10 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6,
§ 40 Abs. 1 Nr. 14  BauGB)

Umgrenzung von Flöchen zum Anpflanzen von Böumen, Ströuchern
und sonstigen Bepflanzungen

(§ 9 Abs.1 Nr. 25 a Abs. 6 BauGB)

max. Hühe der Oberkante der Geböude
in Metern –ber NHN (Normalhühennull)

Nachrichtliche Übernahmen

Schutzkorridor Hochspannungsleitung

Flöchen f–r Versorgungsanlagen, f–r die Abfallentsorgung
und Abwasserbeseitigung sowie f–r Ablagerungen
Anlagen, Einrichtungen und sonstige Maänahmen, die dem
Klimawandel entgegenwirken

(§ 5 Abs.2 Nr.2b, 4 und Abs.4, § 9 Abs.1 Nr.12, 14 und Abs.6  BauGB)

Flöchen f–r Versorgungsanlagen, f–r die Abfallentsorgung
und Abwasserbeseitigung sowie f–r Ablagerungen

Zweckbestimmung: Elektrizitöt

Umgrenzung der Flöchen, bei denen der Bergbau umgeht oder die f–r
den Abbau von Mineralien bestimmt sind
(§ 5 Abs.3 Nr.1, Nr.2 und Abs.4, § 9 Abs.5 Nr.1, Nr.2 und Abs.6 BauGB)

Darstellungen ohne Normcharakter

20,36 Bemaäung in Metern

Bestandsgeböude

Nutzungsschablone

I. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 4 BauNVO)

1.1 Gewerbegebiet
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 2 und § 8 BauNVO)

Das Gewerbegebiet besteht aus den Teilgebieten GE 1 und GE 2.

In den Teilgebieten GE 1 und GE 2 sind allgemein zulössig:
- Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhöuser, Lagerplötze und üffentliche Betriebe,
- Geschöfts-, B–ro- und Verwaltungsgeböude,
- Tankstellen,
- Anlagen f–r sportliche Zwecke

In den Teilgebieten GE 1 und GE 2 sind ausnahmsweise zulössig:
- Wohnungen f–r Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie f–r Betriebsinhaber und
  Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegen–ber in Grundflöche
  und Baumasse untergeordnet sind,
- Anlagen f–r kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke,

In den Teilgebieten GE 1 und GE 2 sind unzulössig:
- Einzelhandelsbetriebe und Verkaufsstellen mit zentrenrelevanten Kernsortimenten im
  Sinne des Masterplans Einzelhandel “ Nachjustierung 2017der Stadt Bochum 
  (Ratsbeschluss 14.12.2017)
- Betriebe, die Waren und Dienstleistungen zur Erregung sexueller Bed–rfnisse und
  deren Befriedigung anbieten
- Vergn–gungsstötten

Zentrenrelevante Kernsortimente im Sinne des Masterplans Einzelhandel “ 
Nachjustierung 2017 “ der Stadt Bochum:

- Back- und Fleischwaren
- Drogeriewaren
- Getrönke10

- Nahrungs- und Genussmittel11

- Parf–merie- und Kosmetikartikel
- Pharmazeutika (freiverköuflich), Reformwaren
- Schnittblumen
- Zeitungen / Zeitschriften
- Angler- und Jagdartikel12

- Bekleidung
- Bettwösche
- Bettwaren, Matratzen7

- Bild- und Tontröger
- B–cher
- Camping- und Outdoorartikel3

- Computer und Zubehür
- Elektrokleingeröte
- Erotikartikel
- Fahrröder und technisches Zubehür
- Foto
- Gardinen
- Geschenkartikel
- Glas / Porzellan / Keramik1

- Handarbeitswaren / Kurzwaren / Meterware / Stoffe / Wolle
- Haushaltswaren2

- Heimtextlilien, Dekostoffe, Haus- und Tischwösche
- Hürgeröte
- Kunstgewerbe / Bilder / Bilderrahmen
- K–nstlerartikel, Bastelzubehür
- Lampen, Leuchten, Leuchtmittel
- Lederwaren / Taschen / Koffer / Regenschirme
- Musikinstrumente und Zubehür
- Optik, Augenoptik
- Papier, B–roartikel, Schreibwaren
- Sanitötsartikel
- Schuhe
- Spielwaren
- Sportartikel / -geröte13

- Sportbekleidung
- Sportschuhe
- Telekommunikation und Zubehür
- Uhren / Schmuck
- Unterhaltungselektronik und Zubehür
- Waffen

Erlöuterungen:
1 Glas / Porzellan / Keramik ohne Pflanzgeföäe
2 Haushaltswaren umfassen: K–chenartikel und -geröte (ohne

Elektrokleingeröte); Messer, Scheren, Besteck, Eimer, Wöschestönder
und -kürbe, Besen, Kunststoffbehölter und -sch–sseln

3 Zu Camping- und Outdoorartikeln zöhlen u.a. Zelte, Isomatten und
Schlafsöcke (ohne Wohnwagenzubehür, Bekleidung und Schuhe)

7 Bettwaren / Matratzen ohne Bettwösche, Bettwaren umfassen u.a. Kissen
Bettdecken, Matratzenschoner

10 inkl. Wein / Sekt / Spirituosen
11 inkl. Kaffee / Tee / Tabakwaren
12 Ohne Schuhe und Bekleidung
13 Ohne Sportgroägeröte

Die Sortimentsliste umfasst den Einzelhandel im engeren Sinn (inkl. 
Lebensmittelhandwerk), d.h. ohne Ber–cksichtigung von Kfz-, Brenn-, Kraft- und 
Schmierstoffhandel sowie rezeptpflichtigen Arzneimitteln.

Als Sortiment gilt die Gesamtheit der von einem Handelsbetrieb angebotenen 
Warenarten (-sorten). Der typische Charakter des Betriebs wird von seinem 
Kernsortiment (z.B. Mübel, Baumarkt) bestimmt. Zentrenrelevantes Randsortiment darf 
nur der Ergönzung des Angebotes dienen und muss sich dem Kernsortiment deutlich 
unterordnen. Zentrenrelevante Randsortimente d–rfen max. 10 % der 
Gesamtverkaufsflöche, maximal jedoch 2.500 m² Verkaufsflöche, einnehmen (vgl. 
Masterplan Einzelhandel - Nachjustierung 2017 - der Stadt Bochum - 9.7.4 - Steuerung 
von Einzelhandelsbetrieben mit nicht- zentrenrelevanten Kernsortimenten). In 
bestehende Genehmigungen wird nicht eingegriffen. Der Masterplan Einzelhandel - 
Nachjustierung 2017 - der Stadt Bochum kann im Amt f–r Stadtplanung und Wohnen im 
Technischen Rathaus, Hans-Bückler-Straäe 19, Zimmer 1.0.210 (Planauslage), 
wöhrend der Dienststunden eingesehen werden

2. Gliederung des Baugebietes
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 1 Abs. 4 Nr. 2 BauNVO)

Im Teilgebiet GE 2 sind von den in § 8 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO genannten 
Gewerbebetrieben nur die Gewerbebetriebe zulössig, die das Wohnen nicht wesentlich 
stüren (eingeschrönktes Gewerbegebiet (GEe); § 1 Abs. 5 Nr. 2 BauNVO).

In den beiden Gewerbegebieten GE 1 und GE 2 sind selbststöndige Stellplatzanlagen 
sowie Nebenanlagen unzulössig.

3. Maä der baulichen Nutzung § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. (§ 16 BauNVO)

3.1  Hühe baulicher Anlagen
(§ 18 BauNVO)

Die Oberkante der Geböude wird definiert als der oberste Abschluss der Dachhaut, bei 
Flachdachgeböuden inkl. Attika. Photovoltaikanlagen, Sonnenkollektoren und sonstige 
technische Aufbauten (z.B. Schornsteine, Antennen) sind auf den Dachflöchen zulössig 
und sind nicht auf die maximal zulössige Geböudehühe anzurechnen. Bei Flachdöchern 
darf die Oberkante der vorgenannten Dachaufbauten die Attika um maximale 0,30 m 
–berschreiten.

3.2 Bauweise
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 22 BauNVO)

In den Teilgebieten GE 1 und GE 2 gilt die abweichende Bauweise, das heiät, dass 
Geböude eine Lönge von 50,0 m –berschreiten d–rfen, aber hüchstens bis zu einer 
Lönge von 60,0 m. Die Bestimmungen gem. § 22 Abs. 2 BauNVO bez–glich der 
Hausformen und des seitlichen Grenzabstandes bleiben unber–hrt.

4. Verkehr, Ver- und Entsorgungsfl!chen

4.1 Versorgungsflöchen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB)

Der als Flöche f–r Versorgungsanlagen, f–r die Abfallentsorgung und 
Abwasserbeseitigung sowie f–r Ablagerungen, Anlagen, Einrichtungen und sonstige 
Maänahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, festgesetzte Bereich mit der 
Zweckbestimmung !Elektrizitöt„ dient als Standort f–r eine 10 
kv-Transformatorenstation.

5. Geh-, Fahr- und Leitungsrechte (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

GFL 1 - Trinkwassertransportleitung
Die mit GFL 1 festgesetzten Flöchen sind mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht 
zugunsten der Stadtwerke Bochum Gruppe zu belasten. Das Geh-, Fahr- und 
Leitungsrecht GFL 1 stimmt mit der in Festsetzung 6.1 festgesetzten Pflanzflöche 
–berein.
Innerhalb dieser Flöchen ist die Errichtung von Nebenanlagen, oberirdischen 
Stellplötzen und Einfriedungen unzulössig.

GFL 2 - Kabeltrasse
Die mit GFL 2 festgesetzten Flöchen sind mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht 
zugunsten der Stadtwerke Bochum Gruppe sowie der Glasfaser Ruhr GmbH Co. KG zu 
belasten.
Innerhalb dieser Flöchen ist die Errichtung von Nebenanlagen, oberirdischen 
Stellplötzen und Einfriedungen unzulössig.

6. Fl!chen zum Anpflanzen von B!ume, Str!ucher und sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

6.1 Pflanzflöche

Die im Bebauungsplan als Flöchen zum Anpflanzen von Böumen, Ströuchern und 
sonstigen Bepflanzungen festgesetzten Bereiche sind mit bodenbedeckenden, 
standortgerechten Stauden oder Ströuchern dauerhaft zu begr–nen. Die Bepflanzung 
ist auf Dauer zu erhalten und bei Abgöngigkeit gleichwertig zu ersetzen.
Notwendige Zufahrten und Zuwegungen sind insgesamt nur auf max. 15,0 m Breite des 
Pflanzstreifens zulössig.

Auswahlliste f–r Stauden und Ströucher:
Beispielsweise
Mahonia aquifolium 'Apollo' Mahonie
Geranium endressii Storchschnabel
Berberis thunbergii 'Kobold' Berberitze
Cotoneaster microphyllus 'Cochleatus' Zwergmispel
Vinca major Groäes Immergr–n

6.2 Fassadenbegr–nung

Auäenwönde von Geböuden sind mit standortgerechten, bodengebundenen, 
rankenden, schlingenden oder klimmenden Pflanzen auf mindestens 50% der 

Fassadenflöche ohne Üffnungen einzugr–nen. Der Pflanzabstand ist in Abhöngigkeit 
von der Begr–nungstechnik sowie der Pflanzenauswahl zu wöhlen. Rankhilfen sind an 
der Fassade zu installieren.
Fassaden aus Glas sind mindestens alle 8 m durch eine standortgerechte, 
bodengebundene, schlingende oder windende Pflanze an einer linearen Kletterhilfe 
(Seil, Stab) in mind. 10 cm Abstand zur Glasfassade einzugr–nen. Rankhilfen sind bis 
zur Traufe vorzusehen.
Der durchwurzelbare Bodenraum muss je Pflanze mindestens 0,5 m tief sein sowie 1,0 
m³ betragen. Es ist zulössig, maximal die Hölfte des Pflanzbeetes mit 
wasserdurchlössigem Pflaster zu befestigen. Der Erhalt der Begr–nung ist durch 
fachgerechte Anlage, dauerhafte Pflege und Unterhaltung sicherzustellen und bei 
Abgöngigkeit gleichwertig zu ersetzen.

Auswahlliste zur Fassadenbegr–nung:
Beispielsweise
Campsis radicans                                           Klettertrompete
Hedera helix                                                    Efeu
Lonicera periclymenum                                Geiäblatt
Parthenocissus tricuspidata                            Wilder Wein
Vitis vinifera                                                    Weinrebe

7. Immissionsschutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

In den Teilgebieten GE 1 und GE 2 sind bei Vorhaben, die der Errichtung, Änderung 
oder Nutzungsönderung von baulichen Anlagen im Sinne von § 29 BauGB dienen, 
aufgrund der Lörmbelastung der Hattinger Straäe sowie der Stadtbahnlinie 308/318 f–r 
die Geböude bauliche und sonstige Vorkehrungen zur Lörmminderung zu treffen.

Die zu treffenden baulichen und sonstigen Vorkehrungen m–ssen sicherstellen, dass
sie eine Schallpegeldifferenz bewirken, die zur Einhaltung folgender Innenraumpegel
durch Verkehrslörm (Mittelungspegel gem. VDI-Richtlinie 2719, August 1987,
!Schalldömmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen„) f–hrt:
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Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt
geöndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBI. 2023 I Nr. 394)

Verordnung –ber die bauliche Nutzung der Grundst–cke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21.November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geöndert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 03. Juli 2023 (BGBI. 2023 I Nr. 176)

Verordnung –ber die Ausarbeitung der Bauleitplöne und die Darstellung des Planinhalts 
(Planzeichenverordnung “ PlanZV) vom 18.Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geöndert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802)

Bauordnung f–r das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung 2018 - BauO NRW 2018) vom 21. Juli 
2018 (GV.NRW. 421), zuletzt geöndert durch Gesetz  vom 31. Oktober 2023 (GV. NRW. S. 1172)

Gemeindeordnung f–r das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) zuletzt geöndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. 
NRW 490)

Abk–rzungen:

BGBl. -  Bundesgesetzblatt

GV. NRW -  Gesetz- und Verordnungsblatt Nordrhein-Westfalen

Der Rat der Stadt Bochum hat gemöä § 10 Abs. 1

BauGB in der üffentlichen Sitzung am

................................................ diesen Bebauungs-

plan als Satzung beschlossen.

Der Bebauungsplan besteht aus diesem Blatt.Der Beschluss des Bebauungsplanes wurde gemöä

§ 10 Abs. 3 BauGB am ...............................................

orts–blich bekannt gemacht.

Mit der Bekanntmachung trat der Bebauungsplan

in Kraft und wurde in das Internet eingestellt.

F–r die Erarbeitung des Planentwurfes.Die Planunterlage entspricht den Anforderungen

des § 1 der Planzeichenverordnung 1990.

Die Festlegung der stödtebaulichen Planung ist

geometrisch eindeutig. Der Katasterbestand der

Planunterlage ist vom 25.06.2020 .

Bochum, den ................................................

......................................................................
Oberb–rgermeister

Bochum, den ................................................

Der Oberb–rgermeister
I.A.

......................................................................

Bochum, den ................................................

Der Oberb–rgermeister
I.A.

......................................................................

Bochum, den ................................................

Der Oberb–rgermeister
I.V.                                       I.A.

.....................................       .....................................
Stadtbaurat              Leitung des Amtes f–r 

             Stadtplanung und Wohnen

Bochum, den ................................................

Amt f–r Geoinformation,
Liegenschaften und Kataster
I.A.

......................................................................

Die in diesem Bebauungsplan als 

Festsetzungen verwendeten DIN-Normen 

und sonstigen auäerstaatlichen Regelwerke 

künnen beim Amt f–r Stadtplanung und 

Wohnen im Technischen Rathaus, 

Hans-Bückler-Straäe 19, Zimmer 1.0.210 

(Planauslage) nach Terminvereinbarung 

eingesehen werden.

BLATTZAHL KATASTERBESTAND PLANENTWURFINKRAFTTRETENSATZUNGSBESCHLUSS EINSICHTNAHME IN DIN-NORMEN UND
SONSTIGE REGELWERKE


